


Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht

373

Herausgegeben vom

Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Privatrecht

Direktoren:

Jürgen Basedow, Holger Fleischer und Reinhard Zimmermann





Jennifer Antomo

Schadensersatz wegen der Verletzung 
einer internationalen  

Gerichtsstandsvereinbarung?

Eine Untersuchung von Schadensersatz- und 
anderen materiellrechtlichen Erstattungsansprüchen 

wegen der Missachtung einer internationalen  
Gerichtsstandsvereinbarung

Mohr Siebeck



ISBN 978-3-16-154886-4
ISSN 0720-1141 (Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National biblio-
graphie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de ab rufbar.

© 2017 Mohr Siebeck Tübingen. www.mohr.de

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwer tung außer-
halb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig 
und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikro verfilmungen 
und die Einspeicherung und Verarbeitung in elek tronischen Systemen.

Das Buch wurde von Gulde Druck in Tübingen auf alterungsbeständiges Werkdruck papier ge-
druckt und von der Buchbinderei Nädele in Nehren gebunden.

Jennifer Antomo, geboren 1986; Studium der Rechtswissenschaften in Mainz und Athen; 2011 
Erstes Staatsexamen; Doktorandin und Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Mainz 
mit Forschungsaufenthalt an der NYU School of Law; Referendariat am Landgericht Wiesbaden 
mit Stationen in Wirtschaftskanzleien in Frankfurt a.M. und London; 2016 Promotion und Zweites 
Staatsexamen; seit dem WS 2016 Habilitandin an der Universität Mainz; seit Dezember 2016 Aka-
demische Rätin a. Z.

Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

e-ISBN PDF 978-3-16-154913-7
 



Meiner Familie





Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2016 vom Fachbereich 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Universität Mainz als Dissertation 
angenommen. Die mündliche Doktorprüfung fand am 2. Mai 2016 statt. Das 
Manuskript wurde im Dezember 2015 abgeschlossen; nach diesem Zeitpunkt 
erfolgte rechtliche Entwicklungen sowie veröffentlichte Rechtsprechung und 
Literatur habe ich bis November 2016 mehrheitlich nachgetragen. 

In meiner Dissertation habe ich an mancher Stelle das Verhältnis zwischen 
verschiedenen Mitgliedstaaten der EuGVVO auf der einen Seite und dasjenige 
gegenüber sog. Drittstaaten auf der anderen Seite miteinander verglichen und 
dabei das Vereinigte Königreich als Mitgliedstaat der EU und der EuGVVO 
behandelt. Am 23. Juni 2016 stimmte jedoch die Mehrheit der britischen Wähler 
im Rahmen des dort abgehaltenen Referendums für einen Austritt aus der EU. 
Welche Auswirkungen der geplante Austritt auf die Geltung der EuGVVO im 
Vereinigten Königreich und einige der in dieser Arbeit untersuchten Fragen 
 haben wird, ist noch nicht absehbar und wird sich im Wesentlichen nach dem 
Inhalt des Austrittsvertrags richten. 

Mein tief empfundener Dank gebührt allen, die zum Gelingen dieser Arbeit 
beigetragen haben. Allen voran möchte ich mich herzlich bei meinem Doktor-
vater Herrn Professor Dr. Peter Huber bedanken, an dessen Lehrstuhl ich bereits 
seit dem dritten Semester tätig sein darf. Er hat früh meine Leidenschaft für das 
Internationale Privat- und Zivilverfahrensrecht geweckt, war mir in meinem 
Studium ein hervorragender Lehrer und hat mir während der Promotionszeit 
stets mit hilfreichen Anregungen und Ideen zur Seite gestanden und die Ent-
stehung der vorliegenden Arbeit begleitet und gefördert – nicht zuletzt durch 
seine Unterstützung bei meiner Bewerbung um ein Promotionsstipendium der 
Studienstiftung des Deutschen Volkes. Dieses Stipendium hat mir insbesondere 
einen zweimonatigen Forschungsaufenthalt an der New York University School 
of Law, Center for Transnational Litigation, Arbitration, and Commercial Law, 
im Jahr 2013 ermöglicht. Der Studienstiftung des Deutschen Volkes danke ich 
für die großzügige Förderung, Herrn Professor Dr. Franco Ferrari für die Auf-
nahme an der New York University.
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senschaftliche Erörterungen. Ganz besonderer Dank gilt dabei meinem ehema-
ligen Kollegen Professor Dr. Ivo Bach, der mir in den vergangenen Jahren mit 
Geduld und stets weiterführenden Überlegungen und Antworten zur Seite 
stand.

Schließlich darf ich mich sehr dankbar schätzen, als Mitglied der Gutenberg- 
Akademie der Universität Mainz gefördert worden zu sein. Der interdisziplinä-
re Austausch mit anderen jungen Wissenschaftlern hat meine Promotionszeit 
sehr bereichert. Über die Gutenberg-Akademie konnte ich außerdem Herrn Pro-
fessor Dr. Dr. h.c. mult. Jürgen Basedow als wissenschaftlichen Mentor gewin-
nen, dem ich für die anregenden und schönen Treffen am Max-Planck-Institut 
für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg danken möchte. 
Ihm und den anderen Direktoren des Max-Planck-Instituts danke ich für die 
Aufnahme meiner Dissertation in diese Schriftenreihe. Für ihre großzügige 
Beteiligung an den Druckkosten bedanke ich mich bei der Gutenberg-Akade-
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Haimo Schack und der Studienstiftung ius vivum.
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und mich auf jede erdenkliche Weise unterstützt. Für das Korrekturlesen dieser 
umfangreichen Arbeit, ihre Geduld und stetige Motivation danke ich meinen 
Eltern Evelyne und Rachmat Antomo, meiner Schwester Dr. Mailin Antomo, 
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